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Amtliche Bekanntmachungen 

der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 

22/2025 (11. Juni 2025) 

Richtlinien der Pädagogischen Hoch-schule Ludwigsburg über Leistungsbezüge für Profes-
sorinnen/Professoren und Mitglieder von Leitungsgremien der Besoldungsgruppen W 2 und 
W 3 sowie über Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer 

vom 4. Juni 2025 

Gemäß § 9 Abs. 1 der Leistungsbezügeverordnung (LBVO) vom 14. Januar 2005, zuletzt 
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 97), hat das 
Rektorat am 4. Juni 2025 folgende Richtlinien beschlossen: 

§ 1 Anwendungsbereich 

Diese Richtlinien regeln das Nähere zur Vergabe von 

1. Leistungsbezügen nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Landesbesoldungsgesetzes 
(LBesGBW), insbesondere zur Befristung, zum Widerruf, zum Vergabeverfahren, 
zur Zuständigkeit sowie zu den weiteren Voraussetzungen und Kriterien der 
Vergabe von Leistungsbezügen an Professorinnen/Professoren und hauptberufli-
che Leiterinnen/Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien in den Besoldungsgrup-
pen W 2 und W 3 und  

2. Forschungs- und Lehrzulagen nach § 60 LBesGBW, insbesondere zum Vergabe-
verfahren, zur Zuständigkeit für die Vergabe sowie zu den weiteren Voraussetzun-
gen und Kriterien der Vergabe dieser Zulagen an Hochschullehrerinnen/Hoch-
schullehrer.  

Im Übrigen gelten für die Vergabe von Leistungsbezügen, insbesondere für ihre Teil-
nahme an Besoldungsanpassungen und zur Ruhegehaltfähigkeit, die Regelungen des 
Landeshochschulgesetzes (LHG), der LBVO und des LBesGBW Baden-Württemberg in 
der jeweiligen Fassung. Bei der Vergabe werden auch die „Forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards der DFG“ beachtet. 

§ 2 Leistungsbezüge aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen 

(1) Aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen können Leistungsbezüge gewährt 
werden, soweit dies erforderlich ist, um eine Professorin/einen Professor für die Hoch-
schule zu gewinnen (Berufungsleistungsbezüge) oder eine Abwanderung abzuwenden 
(Bleibeleistungsbezüge). Kriterien für die Vergabe von Leistungsbezügen aus Anlass von 
Berufungs- und Bleibeverhandlungen sind die Qualifikation und die bisherigen Leistun-
gen der Bewerberin/des Bewerbers unter Berücksichtigung der Bewerberlage und der 
Arbeitsmarktsituation in dem jeweiligen Fach sowie alternativer Angebote.  

(2) Bleibeleistungsbezüge werden nur gewährt, wenn die Professorin/der Professor das Ein-
stellungsangebot einer anderen Hochschule oder eines anderen Dienstherrn oder einer 
anderen Arbeitgeberin in Schriftform vorlegt. Die Vergabe eines neuen oder höheren 
Leistungsbezugs soll bei einem Ruf an eine andere Hochschule im Inland frühestens 
nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten Gewährung aus einem solchen Anlass erfol-
gen. Vorteile aus dem nicht erforderlichen Ortswechsel sind angemessen zu berücksich-
tigen.  

(3) Leistungsbezüge werden in der Regel in Stufen von monatlich € 200 vergeben. Mehrere 
Stufen können kumuliert werden. 

(4) Zuständig für die Vergabe dieser Leistungsbezüge ist das Rektorat. Soweit Prorektorin-
nen/Prorektoren Bleibeverhandlungen führen, sind sie nicht am Vergabeverfahren betei-
ligt. 
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§ 3 Leistungsbezüge für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbil-
dung und Nachwuchsförderung 

(1) Für besondere Leistungen in den Bereichen Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung und 
Nachwuchsförderung, die in der Regel über mehrere Jahre, mindestens jedoch über zwei 
Jahre an der PH Ludwigsburg, erbracht werden müssen, können Leistungsbezüge nach 
§ 38 Abs. 1 Nr. 2 LBesGBW gewährt werden. Neben den Leistungen im Hauptamt sind 
Nebentätigkeiten nur zu berücksichtigen, wenn sie auf Verlangen, Vorschlag oder Ver-
anlassung der Hochschule ausgeübt werden oder die Hochschule ein dienstliches Inte-
resse an der Übernahme anerkannt hat und sie unentgeltlich ausgeübt werden. 

(2) Besondere Leistungen in der Forschung können insbesondere nachgewiesen werden 
durch  

1. Publikationen, Preise oder Evaluationen,  
2. Wissens-, Gestaltungs- und Technologietransfers 
3. die Einwerbung von Drittmitteln in nicht geringem Umfang. 

(3) Besondere Leistungen in der Lehre können insbesondere nachgewiesen werden durch  
1. Publikationen, Preise oder Evaluationen, 
2. eine über die Lehrverpflichtung hinausgehende Lehrtätigkeit,  
3. eine Lehrbelastung mit besonderem Betreuungsaufwand, 
4. besondere Belastungen durch Prüfungstätigkeiten, 
5. die Einwerbung von Drittmitteln in nicht geringem Umfang, 
6. den Aufbau eines Studienganges und eine erfolgreiche Akkreditierung. 

(4) Besondere Leistungen in der Nachwuchsförderung können insbesondere nachgewiesen 
werden durch  

1. besondere Leistungen bei der Betreuung von Promotionen und weiterführenden 
wissenschaftlichen und künstlerischen Qualifikationen,  

2. nicht auf die Erfüllung der Lehrverpflichtung anrechenbare Betreuung von Promo-
tionsstudien,  

3. die Durchführung besonderer Formen der Nachwuchsbetreuung, 
4. besondere Leistungen bei der Förderung des weiblichen wissenschaftlichen und 

künstlerischen Nachwuchses. 
(5) Besondere Leistungen in der Weiterbildung können insbesondere nachgewiesen werden 

durch 
1. für das Aufgabenspektrum der Hochschule wichtige Weiterbildungsangebote, 
2. über die Lehrverpflichtung hinausgehende Lehrtätigkeit in der Weiterbildung, 
3. Lehrbelastung in der Weiterbildung mit überdurchschnittlichem Betreuungsauf-

wand, 
4. besonders hohe mit der Weiterbildung für die Hochschule erzielte Einnahmen. 

(6) Zuständig für die Vergabe und den Widerruf der Leistungsbezüge ist das Rektorat nach 
Anhörung des zuständigen Dekanats und der Gleichstellungsbeauftragten.  

(7) Leistungsbezüge gemäß Abs. 1 bis 6 werden in der Regel pro Stufe in Höhe von monat-
lich € 200 gewährt. Mehrere Stufen können kumuliert werden. Als Höchstgrenze gelten 
in der Regel sieben Leistungsstufen. 

(8) Die Zahl der zur Verfügung gestellten Leistungsbezüge wird in der Regel im dreijährigen 
Turnus am Ende der Veranstaltungszeit des Sommersemesters bekannt gegeben. Die 
bis zum Ende der jeweiligen Bewerbungsfrist eingegangenen Anträge werden den De-
kanaten und der Gleichstellungsbeauftragten zur Stellungnahme zugeleitet. Die Ent-
scheidung wird vom Rektorat getroffen. Soweit Prorektorinnen/Prorektoren Anträge stel-
len, nehmen sie nicht am Vergabeverfahren einschließlich der Entscheidung über die 
Vergabe der Leistungsbezüge teil. 

(9) Soweit Anträge auf Leistungsbezüge nicht gewährt werden, sollen die Gründe in einem 
Gespräch erläutert werden. 
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§ 4 Leistungsbezüge für die Wahrnehmung von Funktionen oder besonderen Aufga-
ben im Rahmen der Hochschulselbstverwaltung oder der Hochschulleitung 

(1) Dekane, Pro- und Studiendekane, die Beauftragten für die schulpraktische Ausbildung und 
die/der Gleichstellungsbeauftragte sollen für die Dauer der Wahrnehmung dieser Funktion 
Funktionsleistungsbezüge erhalten.  

Zuständig für die Vergabe dieser Funktionsleistungsbezüge ist das Rektorat- 

(2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Höhe der Funktionsleistungsbezüge. 
Bei der Vergabe ist der zur Verfügung stehende Vergaberahmen zu berücksichtigen.  

§ 5 Ausgestaltung von Leistungsbezügen 

Leistungsbezüge nach den §§ 2 und 3 können befristet oder unbefristet sowie als Einmal-
zahlungen vergeben werden (§ 38 Abs. 3 und 4 LBesGBW). Grundsätzlich werden Leis-
tungsbezüge nach § 3 zunächst befristet vergeben. 

Bei befristeten Leistungsbezügen nach § 38 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2 LBesGBW kann bei 
der Vergabe eine Zielvereinbarung getroffen werden, deren Erfüllung Voraussetzung für eine 
befristete oder auch unbefristete Weitergewährung ist. Die Weitergewährung steht unter 
Haushaltsvorbehalt. 

§ 6 Gewährung verschiedener Arten von Leistungsbezügen 

Verschiedene Arten von Leistungsbezügen nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBesGBW können 
grundsätzlich nebeneinander gewährt werden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung mit den 
bereits gewährten Leistungsbezügen vorzunehmen. Die Gewährung weiterer Leistungsbe-
züge nach den § 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBesGBW unterliegt dabei einer Prüfung, ob diese in 
der Summe noch angemessen sind und keine Doppelhonorierung derselben Leistung dar-
stellen. 

§ 7 Ruhegehaltfähigkeit und Teilnahme an regelmäßigen Besoldungsanpassungen 
von Leistungsbezügen 

(1) Für die Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBes-
GBW gelten die Regelungen des § 38 Abs. 6 bis 8 LBesGBW und § 6 LBVO. 

(2) Das Rektorat kann gemäß § 38 Abs. 3 Satz 2 LBesGBW in Berufungs- und Bleibever-
handlungen festlegen, dass die unbefristeten Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge (§ 
38 Abs. 1 Nr. 1 LBesGBW) an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen (§ 16 LBes-
GBW) teilnehmen. Im Übrigen richtet sich die Dynamisierung von Leistungsbezügen 
nach § 38 Abs. 3 bis 5 LBesGBW. 

§ 8 Forschungs- und Lehrzulage  

(1) Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, die Mittel privater Dritter für Forschungs- und 
Lehrvorhaben der Hochschule einwerben und diese Vorhaben durchführen, kann für die 
Dauer des Drittmittelzuflusses aus diesen Mitteln eine nicht ruhegehaltfähige Zulage 
nach § 60 LBesGBW gewährt werden, soweit der Drittmittelgeber bestimmte Mittel aus-
drücklich zu diesem Zweck vorgesehen hat. Eine Zulage darf nur gewährt werden, soweit 
neben den Kosten des Forschungsvorhabens einschließlich der Gemeinkosten auch die 
Zulagenbeträge durch die Drittmittel gedeckt sind. Die hochschulrechtlichen Bestimmun-
gen über die Verwendung von Mitteln Dritter sind zu berücksichtigen. 

(2) Ein besonderes Landesinteresse im Sinne von § 60 Abs. 2 Satz 2 LBesGBW für die 
Überschreitung der Obergrenze nach § 60 Abs. 2 Satz 1 LBesGW liegt insbesondere 
dann vor, wenn das Vorhaben für die Forschung, Lehre, Weiterbildung, Entwicklung, 
künstlerische Entwicklungsvorhaben oder den Technologietransfer der Hochschule von 
herausragender Bedeutung ist.  

(3) Über die Festsetzung von Forschungs- und Lehrzulagen entscheidet das Rektorat nach 
Maßgabe der hochschulrechtlichen Bestimmungen. 
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(4) Forschungs- und Lehrzulagen können neben Leistungsbezügen nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 LBesGBW gewährt werden. 

§ 9 Schriftform 

Entscheidungen über die Vergabe von Leistungsbezügen und über die Vergabe von For-
schungs- und Lehrzulagen ergehen durch Verwaltungsakt; bei Angestellten wird die Gewäh-
rung von Leistungsbezügen oder Forschungs- und Lehrzulagen als Anlage bzw. Ergänzung 
zum Arbeitsvertrag geregelt. Verfahren und Vergabe sind aktenkundig zu machen und zent-
ral zu erfassen.  

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig treten die Richtlinien vom 15. September 2015 in der Fassung vom 13. Juli 2017 
außer Kraft. 

Ludwigsburg, den 4. Juni 2025 

 

 

 

Prof. Dr. Jörg-U. Keßler, 
Rektor 


